
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2023/9/6 14Os20/23g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.2023

Norm

StGB §153c Abs3

1. StGB § 153c heute

2. StGB § 153c gültig ab 01.01.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2015

3. StGB § 153c gültig von 01.03.2005 bis 31.12.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 152/2004

Rechtssatz

Der Strafaufhebungsgrund nach § 153c Abs 3 Z 1 StGB erfordert die Einzahlung der ausstehenden Beiträge zur Gänze.

Zahlungen bloß in Höhe der in einem späteren Insolvenzverfahren festgesetzten Quote reichen hiezu nicht aus.Der

Strafaufhebungsgrund nach Paragraph 153 c, Absatz 3, Zi;er eins, StGB erfordert die Einzahlung der ausstehenden

Beiträge zur Gänze. Zahlungen bloß in Höhe der in einem späteren Insolvenzverfahren festgesetzten Quote reichen

hiezu nicht aus.
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